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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Konstanz zur Eindämmung und Bekämpfung der 

weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 

 

 

Das Landratsamt Konstanz erlässt aufgrund von § 28 Abs.1 S.1 HS.1 des Gesetzes zur 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektions-

schutzgesetz (IfSG), § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten 

nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV) und § 35 Satz 2 des Landesverwaltungs-

verfahrensgesetzes (LVwVfG) für den Landkreis Konstanz folgende 

 

 

Allgemeinverfügung: 

 

Verschärfung der Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV 2) 

 

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Konstanz zur Eindämmung und Bekämpfung 

der weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 26. Oktober 2020 

wird aufgehoben und durch die folgende Verfügung ersetzt. 

 

2. Maskenpflicht 

Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum eigenen Schutz sowie zum 

Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung des Virus SARS-CoV 2 über die Vorgaben 

in der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23. Juni 2020 in 

der aktuellen Fassung hinaus in den nachfolgend aufgeführten Bereichen und Situationen 

eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 

wenn dies nicht aus nachweisbaren medizinischen Gründen oder sonst zwingenden 

Gründen unzumutbar ist oder wenn ein nicht gleichwertiger baulicher Schutz besteht. 

 

Diese Maskenpflicht gilt auf: 

a) Märkten.  

Die Regelung dieser Allgemeinverfügung geht über § 3 Abs. 1 Nr. 4 CoronaVO 

hinaus, indem die Maskenpflicht auch auf Märkten im Freien angeordnet wird. 

Märkte im Sinne der Regelung sind solche gemäß §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung 

(Großmarkt, Wochenmarkt, Spezial- und Jahrmarkt). Die Pflicht gilt auf dem 

gesamten Marktareal.  

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht besteht beim Verzehr von Speisen und 

Getränken. 
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b) Beerdigungen.  

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind die Personen, die an der Gestaltung der 

Zeremonie aktiv mitwirken, während ihres Beitrages (z.B. Pfarrer und 

Trauerredner). 

 

Ein zu den Seiten geöffneter Spuckschutz (Face-Shield) ist keine gleichwertige 

nichtmedizinische Alltagsmaske. 

 

3. Diese Verfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 

4. Für den Fall der Nichtbeachtung der Anordnungen in den Ziffern 2 dieser Verfügung wird 

die Anwendung des unmittelbaren Zwangs angedroht. 

 

5. Bei einem Verstoß gegen die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach 

Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung wird ein Zwangsgeld in Höhe von 100 EUR angedroht.   

 

6. Die Allgemeinverfügung tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft und ist zunächst bis 

einschließlich 30. November 2020 befristet.  

 

 

Begründung: 

 

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist § 28 Absatz 1 Satz 1 HS. 2 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 1 Absatz 6a der Verordnung des Sozial-

ministeriums über die Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV) und § 35 Satz 2 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG). 

 

Die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Konstanz mit SARS-CoV-2 hat im Zeitraum der 

letzten Wochen zugenommen und steigt stetig weiter an. Aufgrund der Regelung des § 28 

Abs.1 S.1 HS 1 IfSG hat deshalb die nach § 1 Absatz 6a Infektionsgesetz-

zuständigkeitsverordnung zuständige Behörde tätig zu werden und die notwendigen 

Maßnahmen zu treffen. 

 

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des Virus 

SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an. Auch Schmierinfektionen sind möglich. Die 

Inkubationszeit des Virus beträgt laut RKI 14 Tage. Es ist nach den vorliegenden Erkenntnissen 

möglich, dass Personen das Virus in sich tragen und bereits ausscheiden, noch bevor erste 

Symptome auftreten. Es gibt daher Fälle, in welchen die betreffende Person mangels 

Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkrankung hat. Ein Impfstoff oder die Möglichkeit einer 

medikamentösen Behandlung des Virus SARS-CoV-2 existieren derzeit noch nicht. 
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Bundesweit wie auch in Baden-Württemberg haben die Erfahrungen der vergangenen 

Wochen gezeigt, dass es häufig im Rahmen von Feiern oder Treffen im Familien- und 

Freundeskreis sowie Ansammlungen vermehrt zu Ansteckungen mit dem Virus SARS-CoV-2 

kommt. Weiterhin gibt es Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und 

Schulen im Landkreis. Somit stellen eine Vielzahl von Menschen auf geringem Raum ein 

besonderes, hohes Infektionsrisiko dar. Diese Entwicklung ist auch im Landkreis Konstanz zu 

beobachten. Zusätzlich kommt es in zahlreichen Landkreisen zu einer zunehmend diffusen 

Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen in die Bevölkerung, ohne dass Infektionsketten 

eindeutig nachvollziehbar sind. Das RKI sieht es deshalb weiterhin als notwendig an, dass sich 

die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, indem sie unter anderem 

Abstands- und Hygienemaßnahmen konsequent einhält, nicht notwendige Kontakte 

reduziert, Menschenansammlungen vermeidet und eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt.   

 

Um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 insbesondere durch Personen, die – weil 

symptomfrei – von ihrer Infektion keine Kenntnis haben, wirkungsvoll zu verhindern, muss das 

Ansteckungsrisiko effektiv minimiert werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass bei einer 

weiteren und exponentiellen Zunahme der Anzahl insbesondere von neu infizierten Personen, 

die einer medizinischen oder intensivmedizinischen Behandlung benötigen, die Strukturen der 

Gesundheitsversorgung überlastet werden, auch im Hinblick auf zeitgleich zu erwartende 

Erkrankungen, die einen ähnlichen Verlauf haben können. Eine solche Überlastung muss 

durch Schutzmaßnahmen dringend vermieden werden. 

 

Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 23. Juni 2020 (in der jeweils gültigen Fassung) 

auf Grund von § 32 i.V.m. §§ 28 bis 31 IfSG infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) angeordnet. Gemäß § 20 Abs. 1 CoronaVO 

können die zuständigen Behörden weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

treffen. Dazu gehören insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten Maßnahmen, 

soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 

erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 

an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder 

bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu 

betreten. Die Grundrechte der Freiheit der Person nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz 

(GG)werden insoweit eingeschränkt.  

 

Diese Allgemeinverfügung beruht auf den §§ 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2 IfSG i.V.m. § 1 Abs. 6a der 

Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 

Baden-Württemberg (IfSGZustV BW).  Gemäß § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW ist das 

Gesundheitsamt und damit gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz Baden-

Württemberg (LVG) das Landratsamt Konstanz zuständig für den Erlass der getroffenen 

Allgemeinverfügung. Das Landesgesundheitsamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des 
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§ 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustVO gegenüber dem Landratsamt Konstanz nach § 1 Absatz 6c 

IfSGZustVO festgestellt.   

 

Die zuständige Behörde trifft im Falle der Feststellung von Erkrankten bzw. 

Ansteckungsverdächtigen die insbesondere in den §§ 28 und 31 IfSG genannten, notwendigen 

Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist. Die Ortspolizeibehörden der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden wurden am 02. November 2020 informiert und hatten Gelegenheit zur Äußerung 

gemäß § 1 Abs. 6a Satz 2 IfSG-ZuStV BW.   

 

Der Anwendungsbereich ist nach den vorliegenden Erkenntnissen eröffnet. Im Landkreis 

Konstanz ist mittlerweile die 7-TagesInzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner 

überschritten. Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Lage bei SARS-CoV-2 

Erkrankungen sieht das Landratsamt Konstanz die Notwendigkeit, weitergehende 

Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen, auch um besonders 

vulnerable Gruppen zu schützen. 

 

Die in der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen zum Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen auf Märkten und Beerdigungenstellen notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne 

von § 28 Abs.1 IfSG dar.   

 

Die getroffene Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig.  

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei der Begegnung von Personen 

stellt ein geeignetes Mittel dar, um eine Verbreitung des Virus und des damit möglichen 

Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID - 19 zu verhindern. Durch die  

Verpflichtung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Märkten und Beerdigungen wird 

die Zahl der möglicherweise infektiösen Kontakte auch über die Verbreitung von Aerosolen 

und dadurch das Ausbreitungspotenzial des Erregers limitiert, da die Gefahr der Erkrankung 

auch von der Viruslast abhängt. Dies ist nach den Erkenntnissen des RKI durch das Tragen 

einer Mund- Nasen- Bedeckung erreichbar.  

 

Eine Reduktion der unbemerkten Übertragung von infektiösen Tröpfchen durch das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung soll zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung 

beitragen. Dies betrifft die Übertragung in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr, in denen 

der Mindestabstand schwerlich bis nicht eingehalten werden kann, wie beispielsweise auf 

Wochenmärkten. Diese sind im Landkreis Konstanz stark frequentiert. Die Aufmerksamkeit 

der Besucherinnen und Besucher ist vermehrt auf die Marktstände sowie die Ladengeschäfte 

und nicht auf die Wahrung des Abstands gerichtet.  

 

Ähnlich stellt sich die Situation auf Beerdigungen dar. Auch dort steht die Trauer im 

Mittelpunkt und das große Bedürfnis nach Trost durch Nähe führt zu einer naheliegenden 
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Unterschreitung des Mindestabstandes. Zudem sind auf Beerdigungen oft eine Vielzahl an 

Menschen anwesend. 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung trägt dazu bei, andere Personen vor feinen 

Tröpfchen und Partikeln, die man z. B. beim Sprechen, Husten, oder Niesen ausstößt, zu 

schützen. Um den Ausstoß maßgeblich zu verringern, ist die Bedeckung von Nase und Mund 

erforderlich. Die Infektionsketten können durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

reduziert werden. Damit soll sichergestellt werden, dass nur eine möglichst geringe Anzahl an 

Menschen infiziert oder zu potentiellen Kontaktpersonen einer infizierten Person wird.  

 

Anderweitige Maßnahmen, die geringfügiger in Grundrechte eingreifen, um das 

Infektionsgeschehen einzudämmen, sind momentan nicht ersichtlich. Wie das oben 

dargestellte aktuelle Infektionsgeschehen zeigt, reichen die sich aus der CoronaVO 

ergebenden Pflichten nicht aus, um die Übertragung zu verringern. Im Landkreis Konstanz sind 

die Infektionszahlen trotz dieser Maßnahmen deutlich angestiegen.  Eine Übertragung von 

Mensch zu Mensch, z. Bsp. durch Husten, Niesen oder Sprechen ist wegen der 

vorherrschenden Übertragung durch Aerosole (Tröpfcheninfektion) auch durch mild 

erkrankte oder asymptomatische Infizierte leicht möglich. Gerade bei Personen, die 

relevanten Kontakt zu einer bestätigt an COVID-19 erkrankten Person hatten, ist aufgrund der 

vorliegenden Erkenntnisse anzunehmen, dass diese das Virus in sich aufgenommen haben und 

somit ansteckungsverdächtig im Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG sind. Da das Virus relativ leicht 

übertragen werden kann, ist ein direkter Kontakt mit Infizierten unbedingt zu vermeiden.  

 

Die Maßnahmen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Die Einschränkungen auf Seiten 

der Betroffenen stehen nicht außer Verhältnis zum Zweck der Allgemeinverfügung, das 

Infektionsgeschehen einzudämmen und die Gesundheitsversorgung für die 

Gesamtbevölkerung aufrecht zu erhalten. 

 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine verhältnismäßig geringfügige 

Beeinträchtigung des Einzelnen in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit und dient gerade 

dazu, die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum weitest möglich zu erhalten. Der 

Unannehmlichkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes stehen erhebliche 

gesundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren weiteren 

Verbreitung des Corona Virus gegenüber. In den vergangenen Monaten zeigten sich keine 

gravierenden nachteiligen Folgen durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  

 

Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt dabei kein 

strikter, alle möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der geltende 

Grundsatz heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso 

geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise 

eintretende Schaden ist. Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Erreger 

wegen seiner hohen Übertragbarkeit und der Zahl der schweren bis hin zu tödlichen 
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Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit in Deutschland und weltweit ausgeht, sind 

an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringere Anforderungen zu stellen. Zudem hat 

sich in den letzten Tagen die Anzahl der Infizierten deutlich erhöht. Es kommen täglich neue 

Infektionen hinzu. Es besteht somit nicht mehr nur die Gefahr einer Ansteckung durch 

Personen aus den Risikogebieten, vielmehr liegt jetzt ein erhöhtes regionales Risiko vor, sich 

mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren.  

 

 

 

In der gegenwärtigen Situation ist davon auszugehen, dass Begegnungen ohne 

Mindestabstand und ohne das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erheblich zu einer 

weiteren Beschleunigung der Ausbreitung des Virus beitragen würden. Bei einer weiteren 

Ausbreitung der Infektion ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr kontrollierbar ist und 

das Gesundheitssystem die Versorgung der schwer erkrankten Personen nicht mehr 

sicherstellen kann. Hierbei handelt es sich um sehr hohe Schutzgüter, denen Vorrang zu 

gewähren ist. Insoweit überwiegt der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, insbesondere der 

Schutz der potentiell von schweren Krankheitsverläufen bedrohten Personen vor einer 

Ansteckung, die allgemeine Handlungsfreiheit.  

Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Belange sind die angeordneten Maßnahmen 

somit geeignet, erforderlich und auch angemessen. Personen, für die die Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung eine besondere unzumutbare Härte darstellt, wurden durch 

die Regelung der Ausnahme berücksichtigt. 

 

Die Allgemeinverfügung ist bis zum 30. November 2020 befristet und wird regelmäßig einer 

erneuten Risikoeinschätzung unterworfen.  

 

Sofortige Vollziehbarkeit 

 

Diese Verfügung ist aufgrund gesetzlicher Regelung nach § 16 Abs. 8 IfSG und § 28 Abs. 3 IfSG 

sofort vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage entfalten keine aufschiebende 

Wirkung. 

 

Nach § 49 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg wendet die Polizei die Zwangsmittel 

Zwangsgeld, Zwangshaft und Ersatzvornahme als Maßnahmen der Vollstreckung an. Die 

Zwangsmittelandrohung beruht auf § 52 Abs. 2 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg. Das 

Zwangsmittel des Zwangsgeldes könnte nicht unmittelbar Zwangswirkung und damit Abwehr 

von Gefahren bewirken. 

 

Eine Bußgeld- und Strafbewehrung ergibt sich unmittelbar aus den §§ 73,74 ff. IfSG. 
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Bekanntgabe 

  

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 LVwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da 

eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der Sachlage untunlich ist. Nach § 41 Abs.4 Satz 

4 LVwVfG gilt die Allgemeinverfügung am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 

bekannt gegeben und entfaltet zeitgleich auch ihre Wirksamkeit.  

Die Allgemeinverfügung kann auf der Homepage des Landratsamtes Konstanz abgerufen und 

eingesehen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Landratsamt 

Konstanz, Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz Widerspruch eingelegt werden. 

 

 

 

 

 

Konstanz, den 2. November 2020 

 

 

gez. Zeno Danner 

Landrat 


